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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.2022

Norm

ABGB §843 A

1. ABGB § 843 heute

2. ABGB § 843 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Ob mit der Begründung von Wohnungseigentum eine Wertminderung verbunden ist, ist danach zu beurteilen, ob die

jeweiligen Verkehrswerte der bisherigen schlichten Miteigentumsanteile jene der zukünftigen

Wohnungseigentumsobjekte überschreiten.
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